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RS UVS Niederösterreich 1992/06/09
Senat-WB-91-033

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1992

Beachte

Dazu VwGH vom 8.9.1994, Zl 92/18/0318 : Behandlung der Beschwerde abgelehnt. Rechtssatz

Der Lieferverzug einer Fremd9rma sowie die Installation einer Maschine sind keine außergewöhnlichen Fälle im Sinne

des §20 AZG, insbesondere dann nicht, wenn es sich um eine seit langem geplante Investition handelt.

Dem Eintritt von Verzögerungen oder allfälligen Komplikationen hätte durch die Anordnung geeigneter Maßnahmen

bei der Organisation des Produktionsablaufes vorgebeugt werden müssen (vorausschauende betriebliche

Arbeitsplanung bzw Personalpolitik).

 

Aus der Behauptung, die Arbeitnehmer hätten für die Situation hinreichend Verständnis aufgebracht, ist nichts zu

gewinnen, weil es sich um eine soziale Schutznorm handelt, die der freien Übereinkunft entzogen ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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